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Benito Boari

Bundesschutzobjekte - und was geschieht
ttiit den andern?

er l'ilei könnte den Eindruck erwecken, Bundesschutzobjekte
seien in ihrem Bestand auf Zeit und Ewigkeit gesichert, die übrigen
a8egen, die «Nichtbundesschutzobjekte», wären dem Verderben

ansgelieferl.

•Rechtliche Situation

lese ist eindeutig. Ein Bundesschlitz in hoheilsret htlichem Sinne
existiert nicht! Der Bund behilft sich mit einer Verpflichtung des
Eigentümers, die jeweils nach der Zusicherung des Bundesbeitrags
einzugehen ist. Dieses System hat indessen den Nachteil, dass die für
'ln Baudenkmal wichtige Umgebung in der Regel nicht in die Ver-
} nchlung einbezogen werden kann. So muss der Bund bei Gefähr-

' u"g eines von ihm subventionierten Objekts zumeisl als Einspre
"'' auftreten, eine Rolle, die seinem Ansehen kaum entsprich! und

ln zahlreichen Fällen ohne Wirkung bleibt.
In d(>r Praxis erleb! man zudem immer wieder, dass schon die
"e Zeitspanne eines Jahrzehnts genügt, eingegangene Verpflichten

ngeri in Vergessenheit geraten zu lassen. In Gremien mit starker
°tation, genannt seien örtliche Kirchenvorsteherschaften, triti die
er 'all häufig ein. Nach sanktgallischem Recht sind gemäss Arti-
ei 101 des kantonalen Baugesetzes St hutzmassnahmen Sache des
"'"'éluderais. Folglich bietel mu die kommunale Schutzverord
Ung oder die Aufnahme des Objekts in das Verzeichnis der schüt-
enswerten Bauten der Gemeinde einen zuverlässigen Schutz.
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I Bundessi hul/nhjekt
Kornhaiis Rorschach.
1745-47 von Bagnato
erbaut, ion unter Bundesschutz

gestellt. 1084-85
restauriert. Der Bund
wahrte sein Mitspracherecht,

verweigerte Jedoi li
den Beitrag. In Rorschach
isl mau verärgert.
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2 Siili llauplbahnhof
St.Gallen. Ini Eigentum
des Bundes, jedoch kein
Hiiudesschiil/objekl. An
die Aussenrestaurierung
von 1985/86 leisteten
Sladl und Kanton St.Gal
leu 1.2 Mio. Franken.
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Die finanziellen Leistungen des Bundes

Ein Kuriosum springt ins Auge: Die beiden Bundesstellen, die sich
zumindest teilweise mit derselben Materie befassen, arbeiten mit
abweichenden Beitragssätzen. Diese betragen beispielsweise für den
Kanton St.Gallen:

BA für Kulturpflege BA für Forstwesen und
I .andscbaftsschut/

Bund Kanton Bund Kanton

National 31 % 21 % 31 % 34%

Regional 22% 15% 22% 28%

Lokal 14% 9% 14% 21 %

Aufgrund dieser Gegebenheiten kann es nicht verwundern, dass wir
einer Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Forstwesen aus dem
Weg gehen und dafür die eigenen Zuschüsse fallweise erhöhen.

Eher unpopulär wirkt sich auch die Tatsache aus, dass die Zahlungen

des Bundes zumeist mit unzumutbaren Verzögerungen eintreffen.

Diese sind durch die Finanzknappheit des Bundes bedingt, dürften

aber auch als Folge einer schwerfälligen Administration zu
bewerten sein. Kantonsbeiträge werden innert 30-60 Tagen nach
Prüfung der Bauabrechnung ausgerichtet. Beim Bund dauert derselbe

Vorgang erfahrungsgemäss Jahre, in Einzelfällen sind Wartezeilen
von mehr als zehn Jahren bekannt. Verblüfft war ich, als eine
schwerreiche Aktiengesellschaft den Mammon aus Bern innert
sieben Monaten erhielt. Das Rezept sei einfach, erklärte einer der
Direktoren. Er habe dem zuständigen Herrn Bundesrat anlässlich eines
Banketts seine Sorgen anvertraut. Parallelen mit dem Bibelzitat «Wer

hat, dem wird gegeben» sind rein zufällig.

Die Bundesexperten

An ihrer Qualität ist in der Regel nicht zu zweifeln. Dass vereinzelt
eher bescheiden qualifizierten Leuten dank guter Beziehungen der
«Sprung nach Bern» gelingt, sei indessen nichl verschwiegen! Manche

von ihnen erweisen sich als Freunde und Helfer, andere benehmen

sich wie kleine Diktatoren. In jedem Fall haben sie das Sagen,
und der kantonale Denkmalpfleger wird zum Befehlsempfänger
bzw. zur Aktenaustauschsteile degradiert. Dieser Zustand kann
nicht befriedigen und ist zu revidieren, indem die Bearbeitung von
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bnndesobjekten ganz oder teilweise an die kantonalen Denkmalpfleger
delegiert wird. Schon die stereotype Weisung aus Bern - lange

°evor ein Bundesbeitrag in Aussicht steht - «Die Arbeiten sind von
Anfang an nach den Weisungen und unter Kontrolle des Bundesex-
Perten auszuführen» erwecken Ressentiments. Man stuft damit den
kantonalen Denkmalpfleger à priori als Trottel ein und verkennt die

atsache, dass sich die Beziehungen zwischen Untertanen und
Gnädigen Herren seit 1798 grundlegend geändert haben!

Diese Überlegungen haben im Kanton St.Gallen zur Praxis ge-
unrt, die Hilfe des Bundes sowenig als möglich zu beanspruchen.
u'e nachfolgende Aufstellung belegt dies eindrücklich. Restaurierte
Objekte im Kanton St.Gallen:

1975-1980 1980-1985
°hne Bundeshilfe 170 274
M't Bundeshilfe •. 69 32

' -: Kant. Denkmalpflege St.Gallen. Abbildungsnachweis
'"lo Boari, Kantonaler Denkmalpfleger, Kantonale Denkmalpflege, Lämmlisbrunnen- Adresse des Autors

•¦"Hisse (12, mml St.Gallen

NansRutishauser

Vielfältige Dachlandschaft Graubündens

10 Vielfalt des dreisprachigen Kantons Graubünden ist seit
prähistorischer Zeit durch Kultureinflüsse aus dem Norden, Osten und Sii-

en geprägt. Dies spiegelt sich auch in der von Region zu Region, ja
von einer Gemeinde zur andern wechselnden Dachlandschaft.

^'•s ins letzte Viertel des 19.Jahrhunderts war die Dachlandschaft
raubündens bestimmt durch die seit Jahrhunderten verwendeten
aiiirlichen, lokal hergestellten Dachmaterialien, nämlich Holzschin-
e|n, Steinplatten und Tonziegel. Ob in unserem Alpenkanton auch
"'hdächer vorgekommen sind, wie im Tessin oder im Südtirol, ist

is heute nichl belegt. Mittelalterliche Darstellungen, die strohge-
ckte Bauten zeigen, fussen wohl auf Vorlagen aus der Lombardei

°er aus Frankreich und den Niederlanden.
Verheerende Dorfbrände führten im Jahre 1872 zu kantonalen
andpolizei-Vorschriften der Hartbedachung in den Ortschaften.
hs dem 16. Jahrhundert sind solche bereits aus der Stadt Chur be-

''itit.i Kostenbeiträge an brandsichere Neudeckungen förderten
^ rasche Verbreitung neuer Dachmaterialien, nämlich Biber
iwariz- und Herzfalz-Tonziegel, verzinktes Eisenblech, Kupfernen,

Naturschiefer, Kiesklebedächer und seit 1904 Asbestzement-
dten, das sogenannte Eternit aus Niederurnen. Seit seiner Grün-
lng im Jahre 1910 hat sich der Bündner Heimatschutz vehement
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